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Versuch eines Ergebnisses 
Von Hans F. Zacher 

Wenn ich versuche zusammenzufassen, was ich glaube, im Laufe 
dieses Colloquiums gelernt zu haben, so komme ich zu folgenden 
Ergebnissen: 
1. Der deutsche Versorgungsausgleich wird nunmehr seit sieben Jahren 

praktiziert. Er hat sich im Prinzip bewährt und ist — angesichts 
der Bedeutung, den Vorsorgerechte für die deutsche Rechts- und 
Sozialordnung haben, — unverzichtbar geworden. 
Auch im Ausland zeigt sich mehr und mehr, daß entsprechende 
Lösungen entwickelt werden. Diese Entwicklung ist mit der zuneh
menden Bedeutung zu erklären, die Vorsorgegüter und ihre recht
liche Ordnung in modernen Gesellschaften und ihrem Recht erlangt 
haben. 

2. Das Institut des Versorgungsausgleichs liegt im Überschneidungs
feld des Ehegüterrechts, des Unterhaltsrechts, des (vorsorgenden und 
des nicht vorsorgenden) Sozialleistungsrechts und der sonstigen Vor
sorgerechte. Es ist ebenso Element einer retrospektiven Ordnung 
einer gerechten Aufteilung dessen, was geschiedene Eheleute an 
gemeinsamem Vermögen haben, insbesondere was sie erworben 
hatten, wie es Element einer prospektiven Ordnung einer gerechten 
Aufteilung der Lebensmöglichkeiten ist, die sich für die geschiedenen 
Ehegatten aus ihrer Fähigkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben, aus 
ihrem Vermögen, aus Unterhalt und aus Sozialleistungen ergeben. 
Das Institut des Versorgungsausgleichs grenzt somit auch zwischen 
Solidargemeinschaften (wie der nachehelichen Unterhaltsgemein
schaft, den besonderen Vorsorgemeinschaften der Sozial- oder Privat
versicherung, den allgemeinen öffentlichen Haushalten, aus denen 
Sozialleistungen erbracht werden, usw.) ab. 
Aus diesem Bezugsrahmen des Versorgungsausgleichs ergibt sich 
vor allem zweierlei: 
a) Der Versorgungsausgleich kann sich partikular — z. B. als Be

standteil des Ehegüterrechts, des Vorsorgerechts, einzelner Vor
sorgerechts usw. — entwickeln oder als eigenständiges Rechts
institut. 
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b) Je eigenständiger und umfassender der Versorgungsausgleich ent

wickelt wird, desto größer sind die Anforderungen an eine rich
tige Koordination der berührten Regelungsbereiche. 

3. Unter der Last dieser Anforderungen steht der deutsche Versor
gungsausgleich. Als er vor weniger als zehn Jahren geschaffen 
wurde, lagen keine Erfahrungen vor. Mittlerweile zeigen sich 
Defizite. 
Das Bundesverfassungsgericht hat solche Defizite aufgezeigt, durch 
seine punktuellen Interventionen die Friktionen und Spannungen im 
Gesamtgefüge aber auch verschärft. 
Die Defizite dürfen nicht dazu führen, den Versorgungsausgleich zu 
negieren. Sie müssen aber Anlaß sein, zu lernen und umsichtig zu 
verbessern. 
Als Ergebnisse möglichen Lernens und Ziele möglicher Verbesserung 
lassen sich wohl erkennen: 
a) Die einzelnen Vorsorgerechte (Rentenversicherung, Beamtenver

sorgung, betriebliche Alterssicherung usw.) sind dem Versor
gungsausgleich auf sehr unterschiedliche Weise zugängig. Ebenso 
reagieren sie sehr unterschiedlich auf den Wechsel des Trägers, 
der mit einem ausgleichenden Eingriff verbunden ist. Ferner ist 
das Gefälle zwischen dem Wert der verschiedenen Ausgleichs
formen (Splitting, Quasi-Splitting, Realteilung, schuldrechtlicher 
Versorgungsausgleich), deren Anwendungsbereiche eng damit zu
sammenhängen, wie die betroffenen Vorsorgerechte für den Ver
sorgungsausgleich disponiert sind, sehr groß. Die einzelnen Vor
sorgerechte wie die einzelnen Ausgleichsformen stehen schließlich 
auf unterschiedliche Weise zur Disposition des Familienrichters 
und der Parteien. 
Die damit verbundenen Schwierigkeiten könnten vermindert 
werden, wenn die Möglichkeiten familiengerichtlicher Entschei
dung erweitert würden. Dabei wäre die Bindung des Richters, die 
jetzt durch die kasuistische Exklusivität von Ausgleichsformen 
erzielt wird, durch Regeln zu bewirken, welche die Zwecke und 
Funktionen der Entscheidung unmittelbar beschreiben. 
Ich möchte dieses Ziel als das der „inneren Einheit" der Entschei
dung über den Versorgungsausgleich bezeichnen. 

b) Die gegenwärtige Gestaltung des Versorgungsausgleichs geht 
von dem Grundsatz aus, daß der Versorgungsausgleich vom Ehe
güterrecht und vom Unterhaltsrecht gesondert, in sich geschlossen 
geregelt werden kann. Über das Verhältnis zum sonstigen Sozial-
leistungsrecht verschweigt sie sich. Durch die Unterstellung der 
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„Kostenneutralität" des Versorgungsausgleichs wird dieses Ver
hältnis zudem verdeckt. 
Die Trennung zwischen Versorgungsausgleich und Ehegüterrecht 
ist ebenso wie die Trennung zwischen Versorgungsausgleich und 
Unterhaltsrecht durch Ausnahmen durchbrochen. Die Wahrneh
mung der Einheit von Güter-, Unterhalts- und Versorgungsaus
gleichsrecht ist jedoch primär den Parteien überlassen (arg. 
§ 1587 a Abs. 2 S. 4 BGB), die Herstellung der Verbindung zwi
schen dem Unterhaltsrecht und dem Versorgungsausgleichsrecht 
neuerdings auch dem Sozialleistungsträger (§§ 5, 9 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsgleich). 
Demgegenüber sollte bedacht werden, der funktionalen Einheit 
zwischen Ehegüterrecht, Unterhaltsrecht und Versorgungsaus
gleichsrecht in der Regelung des Versorgungsausgleichs selbst, 
insbesondere auch hinsichtlich der Entscheidungskompetenz des 
Familienrichters, besser als bisher Ausdruck zu geben. Ferner 
muß, wenn auch in differenzierter Weise, das Verhältnis des Ver
sorgungsausgleichs zur Gesamtheit der Sozialleistungssysteme in 
Betracht gezogen werden. In diesem Zusammenhang ist auch das 
Verhältnis zwischen Vorsorgesystemen und Entschädigungs
systemen (soziales Entschädigungsrecht, Unfallversicherung) zu 
prüfen. Vor allem aber ist hinsichtlich der Sozialleistungssysteme 
zu fordern, daß die Sozialgesetzgebung mehr als bisher darauf 
Rücksicht nimmt, wie sie die Wirkungsbedingungen des Versor
gungsausgleichs beeinflußt. 
Ich möchte dieses Ziel das der „äußeren Einheit" des Rechts des 
Versorgungsausgleichs nennen. 

c) Sowohl die Unterschiede der Vorsorgerechte als auch die Relation 
zwischen Versorgungsausgleich, ehelichem Güterrecht, Unter
haltsrecht und Sozialleistungsrecht wirken sich auf die Richtigkeit 
der getroffenen Regelung besonders im Zeitverlauf aus. Daher 
erscheint es nicht richtig, die Entscheidung über den Versorgungs
ausgleich in dem Maße, wie das bisher der Fall ist, auf den Zeit
punkt der Scheidung zu konzentrieren. Allerdings muß bei einer 
Reform bedacht werden, daß der Preis der Rechtsunsicherheit, 
der für die größere Zeitnähe und Flexibilität der Entscheidung 
über den Versorgungsausgleich bezahlt wird, so gering als möglich 
gehalten wird. 

4. Im Rechtsvergleich zeigt sich, daß eine isolierte Sicht, die nicht den 
Gesamtzusammenhang von ehelichem Güterrecht, Unterhaltsrecht 
und Sozialleistungsrecht in Betracht zieht, die funktionalen Äquiva
lenzen zum deutschen Versorgungsausgleich nicht zuverlässig finden 
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674 Hans F. Zacher 
kann. Der Rechtsvergleich hat dabei auch darauf Bedacht zu nehmen, 
daß Versorgungsausgleich auch am Recht einzelner Vorsorgegüter 
ansetzen kann. Ferner können vorsorgerechtliche Lösungen selbst 
funktionale Äquivalenzen aufweisen, die das deutsche Sozialrecht 
mit Einführung des Versorgungsausgleichs negiert hat (insbesondere 
Geschiedenenwitwenrenten). 
Die Qualifikation von Rechtsinstituten als „Versorgungsausgleich" 
kann deshalb nur mit äußerster Zurückhaltung vorgenommen werden. 

5. Wenn das Ehewirkungs- oder Scheidungs(folgen)statut einerseits 
und das Statut wenigstens eines Vorsorgegutes andererseits ausein
anderfallen, verschärfen sich alle oben aufgezeigten Probleme mehr 
oder weniger beträchtlich: die Unterschiede zwischen den Vorsorge
rechten, das Zusammenwirken von Vorsorgerechten mit ehelichem 
Güterrecht, Unterhaltsrecht und Sozialleistungsrecht, die Verände
rungen im Zeitverlauf usw. Dazu kommen zusätzliche Probleme, 
indem dem Familienrichter teils schon Informationen über aus
ländische Anwartschaften fehlen, teils jedenfalls der verfügende 
Zugriff auf sie versagt ist. Diese Schwierigkeiten können einen Grad 
erreichen, der bedeutet, daß das Institut des Versorgungsausgleichs 
nicht mehr realisiert werden kann. 
Die übliche Reaktion, in diesen Fällen den Verzicht der Parteien auf 
den Versorgungsausgleich zu veranlassen oder doch hinzunehmen, 
ist nicht sachgerecht. Dafür, ein das Familienrecht und die Vorsorge
rechte übergreifendes Gesamtstatut zu finden, zeigen sich gegen
wärtig keine Anhaltspunkte. Vielmehr muß für diese Fälle eine 
eigenständige, alternative, sachrechtliche Lösung gesucht werden, 
die vor allem auf der funktionalen Einheit von Versorgungsaus
gleich, ehelichem Güterrecht und Unterhaltsrecht aufbauen muß, im 
Ergebnis primär wohl unterhaltsrechtlichen Charakter haben muß. 
Die Grundidee des Versorgungsausgleichs auf solche Weise normativ 
zu rationalisieren und explizit zu machen, könnte auch seine Auf
nahme im ausländischen Recht und ein Zusammenwirken auslän
discher Gerichte und Behörden beim Vollzug des Versorgungsaus
gleichs erleichtern. 
Die Neuregelung des privatrechtlichen Versorgungsausgleichs-Statuts 
im Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Internationalen 
Privatrechts kann dieses Problem nicht lösen. Das besagt jedoch 
nichts gegen diese Neuregelung, solange in Betracht bleibt, daß die 
sachrechtliche Lösung nicht weniger dringlich ist. 

6. Dem gesetzesrechtlichen Charakter des Sozialrechts entspricht es, 
die Einbeziehung ausländischer sozialer Vorsorgegüter in den Ver
sorgungsausgleich möglichst vertragsrechtlich zu regeln. 


